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 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie der frühzeitigen Beteiligung für zwei Änderungs-
verfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderungen beziehen sich auf zwei Bereiche in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 25.06.2020 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 Landesplanungsgesetz und § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch die Erarbeitung folgender Änderungen zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) und die Einleitung der entsprechenden 
Planverfahren beschlossen: 
 
44 MH Wissollstraße 
45 MH Holzstraße 
 

 
 
Der Änderungsbereich 44 MH befindet sich in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Speldorf und erstreckt sich südlich der Bahnflächen vom 
Veilchen- und Nelkenweg im Westen bis zur Ulmenstraße im Osten. Im Süden reicht der Änderungsbereich bis zur Saarner Straße sowie 
Kirchstraße. Zentrales Ziel der RFNP-Änderung ist es, auf den Flächen der Unternehmenszentrale Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 
zukünftig Wohn- und Gewerbenutzungen zu entwickeln. 
 
Der Änderungsbereich 45 MH befindet sich in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Broich und liegt südlich der Holzstraße zwischen dem 
Steinbruch Rauen und dem Broicher Friedhof. Im Änderungsbereich ist die Entwicklung von Wohnbauflächen sowie die Sicherung der 
Grünstrukturen vorgesehen. 
 
Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim 
an der Ruhr und Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleichzeitig die 
Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen Flächennutzungsplans wahr. 

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Bezogen auf die vorgenannten Änderungsbereiche kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig 
besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Hierzu werden die Planunterlagen (jeweils Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und Umweltbericht) in der Stadt Gelsenkirchen in 
der Zeit vom 17.08. bis 17.09.2020 (einschließlich) öffentlich ausgelegt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in 
einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 
 
In der Stadt Gelsenkirchen können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402. 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 13.00 Uhr 
 
Zur Einhaltung der im Zuge der COVID-19-Pandemie erforderlichen Abstands- und Hygienevorschriften wird für die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme der Planunterlagen im Rathaus Buer um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten (Tel.: 0209/169-4236). 
 
Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Gelsenkirchen erteilen 
 
für die Planung 
 
Andreas Voge, Tel. 0209/169-4014 
E-mail: andreas.voge@gelsenkirchen.de 
 
Verena Ruckes, Tel. 0209/169-4236 
E-mail: verena.ruckes@gelsenkirchen.de 
 
für die Umweltprüfung 
 
Eva Brüggemeier, Tel. 0209/169-4276 
E-mail: eva.brueggemeier@gelsenkirchen.de 
 
Alle Planunterlagen zu den Änderungsbereichen können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingesehen werden. Es besteht die 
Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine Stellungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen der 
Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen. 
 
Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen 
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der 
Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte 
erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter: http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 
 
Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung der Vorentwürfe der RFNP- Änderungen 
führen; d. h. Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen. 
 

-------------------- 
 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 07. Juli 2020 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtdirektorin 
(Siegel) 
 
  

mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegungen verschiedener Änderungen des Regionalen Flächennutzungsplanes der 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderungen beziehen sich auf drei Bereiche in der Stadt Essen.  
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 02.04.2020 beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen und 

2. die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf der Grundlage des 
vorgelegenen Planentwurfs für das Änderungsverfahren zum RFNP 40 E „Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)“ 
durchzuführen. 

 
Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen am 25.06.2020 beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen und 

2. die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf der Grundlage der 
vorgelegenen Planentwürfe für folgende Änderungsverfahren zum RFNP durchzuführen: 

 - 39 E „Levinstraße / Ewald-Dutschke-Straße“ 

 - 43 E „Erbslöhstraße (neue Gesamtschule)“ 
 
Der Änderungsbereich 39 E „Levinstraße / Ewald-Dutschke-Straße“ befindet sich in Essen im  Stadtteil Gerschede (Stadtbezirk IV). Er grenzt im 
Süden an die Köln-Mindener Bahnlinie und im Westen an die Ewald-Dutschke-Straße. Im Osten und Südosten begrenzt rückwärtige Bebauung 
an der Levinstraße sowie an der Straße Gerscheder Weiden das Gebiet. Im Norden erfolgt die Begrenzung mittels eines Durchgangsweges. Mit 
der Planung soll die Fläche der ehemaligen Bezirkssportanlage Levinstraße einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
 
Der Änderungsbereich 40 E „Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)“ liegt im Westen des Stadtteils Altenessen-Süd 
(Stadtbezirk V). Er wird im Norden begrenzt durch die privaten Grundstücke an der Hövelstraße, im Osten durch einen Bahndamm, im Süden 
durch die Bäuminghausstraße und im Westen durch den Gewerbepark M1. Bei der Fläche handelt es sich um das ehemalige Betriebsgelände 
des Wetterschachtes „Barbara“ der Zeche Vereinigte Helene und Amalie, das als Wohnstandort entwickelt werden soll. 
 
Der Änderungsbereich 43 E „Erbslöhstraße (neue Gesamtschule)“ liegt ebenfalls im Stadtteil Altenessen-Süd (Stadtbezirk V). Er wird im 
Westen durch die Grundstücke an der Kleinen Hammerstraße, im Norden durch einen befahrbaren Verbindungsweg, im Osten durch die 
Erbslöhstraße und im Süden durch den Berthold-Beitz-Boulevard begrenzt. Auf der Fläche des ehemaligen Sportplatzes Bamlerstraße und 
einiger Kleingärten soll der Neubau einer Gesamtschule für den Stadtteil entstehen. 
 

 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG 
NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
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Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange können innerhalb einer Frist von einem 
Monat Stellungnahmen zu den ausliegenden Änderungsentwürfen abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 (2) 
BauGB angemessen verlängert werden. 
 
Im Fall der Änderungsverfahren 39 E, 40 E und 43 E werden die Planunterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. Für eine Verlän-
gerung der Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderungen des Regionalen Flächennutzungsplans haben Auswirkungen auf die Umwelt. Daher sind im Rahmen der o. g. Änderungs-
verfahren gemäß § 8 Abs. 1 ROG i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB Umweltprüfungen (UP) durchgeführt und Umweltberichte erstellt worden. 
 
Neben den Planentwürfen mit beigefügter Begründung enthalten insbesondere die Umweltberichte nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB 
umweltbezogene Informationen zu den Umweltschutzgütern i. S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der derzeit geltenden Fassung: 
 
- Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft einschließlich Natura 2000-Gebiete 
- Fläche 
- Boden 
- Wasser 
- Luft 
- Klima 
- Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
- Kultur- und Sachgüter 
- Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 
 
Darüber hinaus sind die folgenden Dokumente verfügbar, die umweltbezogene Informationen enthalten: 
 
Änderungsverfahren 39 E 
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

4 Stellungnahmen von 
Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 

Landschaftsverband Rheinland 
 

Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Landesbüro der 
Naturschutzverbände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes NRW 

Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ – Denkmäler im näheren 
Umfeld des Plangebietes 

Schutzgut „Boden“ –  altlastverdächtige Fläche 

Schutzgut „Wasser“ – Grundwasser, Niederschlagswasser 

Schutzgut „Klima/Luft“ – Beeinträchtigung stadtklimatischer 
Belange   

Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – Lärmkonflikt 

Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ – 
Grünflächensicherung, Waldersatz, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen gem. LNatSchG NRW, Artenschutz, 
Schutzgebiete  
 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ – 
Grünflächensicherung, Ausgleichsregelung, 
Alternativenprüfung, Walderhalt, Artenschutz 

Schutzgut „Luft“ – Belüftung 

Schutzgut „Boden“ – potenzielle Gefährdung durch 
Starkregenereignisse 

Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Erschütterung, Lärmbelastung 
 
Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Auswirkungen schwerer Unfälle auf schutzbedürftige Gebiete 
(Trennungsgrundsatz); Lärmimmissionen; Luftreinhaltung 

Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ – Artenschutz, 
Grünflächensicherung, Walderhaltung 

1 Fachgutachten Umweltbüro Essen (2020) 

 

Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ –  
Artenschutzprüfung Stufe 1 – Vorprüfung 

 
Änderungsverfahren 40 E 
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug  

3 Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange 

Amprion 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
 
 
 
 

 
 

Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Vorsorgeabstand zu Höchstspannungsfreileitung  
 
Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ – Wahrung 
denkmalrechtlicher Belange 

Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ –  
Artenschutz 

Schutzgut „Boden“ – Nutzung Karte der 
schutzwürdigen Böden des GD 
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Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes NRW 

Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ –
Lärm- und Staubimmissionen 
 
Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Nähe zu Höchstspannungsfreileitung; 
Lärmimmissionen  
 

3 Fachgutachten Landschaftsplanung Osnabrück 
Volpers & Mütterlein (2017) 
 
Erdbaulaboratorium Essen 
(2016) 
 
 
Peutz Consult (2017) 

Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ – 
Artenschutzprüfung Stufe I - Vorprüfung 
 
Schutzgut „Boden“ – Bewertung von Grund und 
Boden aus geotechnischer und umwelttechnischer 
Sicht  
 
Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Bewertung schalltechnischer Randbedingungen für 
die Projektentwicklung Barbaragelände in 
Altenessen 

 
Änderungsverfahren 43 E 
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug  

7 Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange 

Landwirtschaftskammer NRW 
 
 
Amprion 
 
 
Emschergenossenschaft 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
 
Landesbüro der 
Naturschutzverbände 
 
 
Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW 
 
Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes NRW 

Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ – 
Landwirtschaftliche Flächen 
 
Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Vorsorgeabstand zu Höchstspannungsfreileitung  
 
Schutzgut „Klima/Luft“ –  Minimierung 
stadtklimatischer Auswirkungen   
 
Schutzgut „Boden“ – Bodenfunktionskarte / Nutzung 
Karte der schutzwürdigen Böden des GD  
 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ – 
Erhalt geschützte Allee, Grünanlage und 
Gehölzstrukturen 
 
Schutzgut „Klima/Luft“ – Datenquellen des LANUV  
 
 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ –  
Artenschutz, Erhalt geschützte Allee, Grünanlage 

Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ – 
Lärmimmissionen; Luftreinhaltung 

2 Fachgutachten Untere Bodenschutzbehörde bei 
der Stadt Essen / Gesellschaft 
für Bioanalytik (2014) 
 
Umweltbüro Essen (2020) 

Schutzgut „Boden“ –   Bodenuntersuchung der 
städtischen Geologie 
 
 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ –  
Artenschutzprüfung Stufe I – Vorprüfung 

 
Die Planunterlagen (Entwürfe der Änderungspläne, Begründungen, Umweltberichte, Abwägungssynopsen) sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinden der Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 
 
vom 17.08. bis 17.09.2020 (einschließlich)  
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten 
eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 
 
In der Stadt Gelsenkirchen können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402, während der Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 13.00 Uhr 
 
Zur Einhaltung der im Zuge der COVID-19-Pandemie erforderlichen Abstands- und Hygienevorschriften wird für die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme der Planunterlagen im Rathaus Buer um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten (Tel.: 0209/169-4236). 
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: (0201) 88 61-210/-212) zu erfragen. Auskunft zu den Änderungsverfahren 
erteilen in der Stadt Gelsenkirchen 
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für die Planung 
 
Andreas Voge, Tel. 0209/169-4014 
E-mail: andreas.voge@gelsenkirchen.de 
 
Verena Ruckes, Tel. 0209/169-4236 
E-mail: verena.ruckes@gelsenkirchen.de 
 
für die Umweltprüfung 
 
Eva Brüggemeier, Tel. 0209/169-4276 
E-mail: eva.brueggemeier@gelsenkirchen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschlussvorlagen können auch auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu den Entwürfen der Änderungspläne, zu den Begründungen und zu den Umweltberichten können während der Auslegungs-
frist bis zum 17.09.2020 (einschließlich) insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per e-mail  
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 
(Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
e-mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 
 
- bei der Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, 45875 Gelsenkirchen,  
  e-mail: stadtplanung@gelsenkirchen.de   
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis bei 
der Stadt Gelsenkirchen während der Dienststunden ermöglicht wird.  
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der 
Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte 
erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.  
 

-------------------- 
 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 07. Juli 2020 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtdirektorin 
(Siegel) 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 32 E Icktener Straße (ehem. Tennisanlage) zum Regionalen 
Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Essen 
 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in ihren Sitzungen vom 18.11.2019 
bis 13.02.2020 die folgende Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 
beschlossen: 
 
32 E Icktener Straße (ehem. Tennisanlage) 
 
Die Landesplanungsbehörde hat die o. g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 25. Mai 2020 (Aktenzeichen: VIII B 3 
– 30.18.01.12_32E) gemäß § 39 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien 
genehmigt.  
 

mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:stadtplanung@gelsenkirchen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15929&vd_back=N868&sg=0&menu=1


Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2020 – Nr. 28/17. Juli 2020  893 

 
 
Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, Umweltbericht und der 
Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  
 
-  Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und Wohnen (Tel.: 0234/910-2527) 
-  Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Tel.: 0201/88-61212) 
-  Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadtplanung (Tel.: 0209/169-4236 oder -4014) 
-  Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung (Tel.: 02323/16-3015) 
-  Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Tel.: 0208/455-

6112) 
-  Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Bereich5-1 / Stadtplanung (Tel.: 0208/825- 2799) 
 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 
 
Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der öffentlichen Dienststunden Auskunft erteilt. Während 
der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Einsichtnahme derzeit in einigen Kommunen nur nach telefonischer Voranmeldung 
unter den oben angegebenen Telefonnummern möglich.  
Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden. 
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft 
wirksam und mit der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel 
der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Abs.15 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 
ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Absatz 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
3. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
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II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Regionalen Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung wird darauf hinge-

wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der 

Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
-------------------------- 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 07. Juli 2020 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtdirektorin 
(Siegel) 
 
 
Referat 2 (Rat und Verwaltung) 
 
Bekanntmachung für ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zu den Kommunalwahlen in Gelsenkirchen 
 
Am Sonntag, dem 13. September 2020, finden die allgemeinen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen statt. 
 
An den Wahlen in Gelsenkirchen kann nur teilnehmen, wer hier in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger), die bei ihrer 
Meldebehörde am 35. Tag vor der Wahl (9. August 2020) für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die Hauptwohnung gemeldet sind, 
werden bei Vorliegen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Von Amts wegen in das 
Wählerverzeichnis werden auch die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl (28. August 2020) zugezogenen und bei der Melde-
behörde gemeldeten Wahlberechtigten eingetragen. Sie erhalten eine Wahlbenachrichtigung und können ohne Erfüllung weiterer 
Voraussetzungen an den Kommunalwahlen teilnehmen. 
 
Ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die wegen Befreiung von der Meldepflicht nicht bei der Meldebehörde gemeldet sind, 
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
 
Dafür ist Voraussetzung, dass sie gemäß §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am Wahltag 
 
1. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl (28. August 2020) in Gelsenkirchen ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
 Hauptwohnung haben, 
 
3. in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Der Antrag ist unter Angabe des Familiennamens, des Vornamens, des Geburtsdatums und des Geburtsorts schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Gelsenkirchen zu stellen. Im Rahmen des Antrags ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben, dass die Antragstellerin/der 
Antragsteller in der Gemeinde am Wahltag eine Wohnung innehat. Ferner muss der Antrag Angaben über den gültigen Identitätsausweis und 
eine Versicherung an Eides statt über die Staatsangehörigkeit enthalten. 
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Die Vorlage eines gültigen Identitätsausweises und eines Nachweises über die Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung 
kann verlangt werden.  
 
Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung die Eintragung in das Wählerverzeichnis nicht selbst beantragen, darf sie sich der 
Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien an Eides statt zu versichern, dass sie den Antrag 
entsprechend den Angaben der antragstellenden Person gestellt hat und die darin gemachten Angaben nach ihrer Kenntnis der Wahrheit 
entsprechen. 
 
Der Antrag muss spätestens am 16. Tag vor der Wahl (28. August 2020) bei der Stadt Gelsenkirchen eingehen. Einem später eingehenden 
Antrag kann nicht mehr entsprochen werden. 
 
Antragsvordrucke werden von der Stadt Gelsenkirchen bereitgehalten. 
 
Gelsenkirchen, 8. Juli 2020 

Karin W elge 
Stadtdirektorin 
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 02. Juli 2020 

I. A. D isse l  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 08. Juli 2020 

I. A. Sch lü ter  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 07. Juli 2020 

I. A. Sch lü ter  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 07. Juli 2020 

I. A. Sch lü ter  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 09. Juli 2020 

I. A. Sch lü ter  
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Dordevic, Marco 
zuletzt bekannte Anschrift: Theodor-Otte-Str. 102, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 09.06.2020 
Aktenzeichen: 308/17E 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 02.Juli 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Tech, Andre Peter 
zuletzt bekannte Anschrift: Frankenstr. 1, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 02.07.2020 
Aktenzeichen: 323/20 E 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice-, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. Juli 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 47 (Zuwanderung und Integration) 
 
Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt Gelsenkirchen 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt Gelsenkirchen 
beschlossen. 
 
Der Landtag NRW hat am 29.05.2020 für die Kommunalwahl 2020 Übergangsregelungen mit Auswirkungen auf verschiedene im 
Kommunalwahlgesetz festgelegte Fristenregelungen beschlossen. 
 
Aufgrund dieser Grundlage werden für die Integrationsratswahl am 13.09.2020 in Gelsenkirchen hinsichtlich der Fristenreglungen in der 
Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt Gelsenkirchen Übergansregelungen getroffen. 
 
Unter Berücksichtigung der Übergangsregelungen wird die folgende neue Wahlordnung für die Integrationsratswahl am 13.09.2020 bekannt 
gegeben. 
 
Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt Gelsenkirchen - Übergangsregelungen aufgrund von Auswirkungen der Corona-
Pandemie 
 
§ 1 Wahlgebiet / Geltungsbereich 
 

(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Gelsenkirchen. 
 
Diese Wahlordnung gilt für die Direktwahl der Mitglieder des Integrationsrates gemäß § 27 GO NRW. 
 

§ 2 Wahlorgane 
 
Wahlorgane sind: 
 

(1) die Wahlleiterin / der Wahlleiter, 
 

(2) der Wahlausschuss, 
 

(3) für jeden Stimmbezirk die Wahlvorsteherin / der Wahlvorsteher und der Wahlvorstand, 
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(4) der Auszählvorstand zur zentralen Auszählung der in den Stimmbezirken abgegebenen Stimmen und 
 

(5) für jeden Briefwahlbezirk die Briefwahlvorsteherin / der Briefwahlvorsteher und der Briefwahlvorstand 
 

§ 3 Wahlleiterin / Wahlleiter 
 

Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl zuständig, soweit nicht gesetzliche 
Vorgaben und / oder diese Wahlordnung bestimmte Zuständigkeiten anderen Wahlorganen übertragen. 
 

§ 4 Wahlausschuss 
 

(1) Wahlausschuss für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder ist der Wahlausschuss für die 
Gemeindewahlen. 
 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung der Wahlvorschläge und stellt das Gesamtergebnis der Wahl fest. 
 

§ 5 Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit 
 

(1) Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin / dem Wahlvorsteher, der stellvertretenden Wahlvorsteherin / dem 
stellvertretenden Wahlvorsteher und drei bis acht Beisitzerinnen und Beisitzern. 
 

(2) Die Oberbürgermeisterin/ der Oberbürgermeister beruft die Mitglieder des Wahlvorstandes. Dem Wahlvorstand können neben 
Wahlberechtigten nach § 6 auch Bürgerinnen und Bürger angehören. 
 

(3) Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Wahlvorsteherin / des 
Wahlvorstehers den Ausschlag. 
 

(4) Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. 
 

(5) Für den Auszählvorstand gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

§ 6 Wahlberechtigung 
 

(1) Wahlberechtigt ist, wer 
 
a) nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

 
b) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

 
c) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

 
d) die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil 

III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichen bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. August 2013 (BGBL. I S. 3458) erworben hat. 

 
(2) Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

 
a) 16 Jahre alt sein, 

 
b) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

 
c) mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 

 
(3) Die Eintragung in das Melderegister gilt als Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts. 

 
(4) Wahlberechtigte Personen nach Absatz 1 Buchstaben c) und d) müssen sich bis zum zwölften Tag vor der Wahl in das 

Wählerverzeichnis eintragen lassen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. 
 

§ 7 Wahlrechtsausschluss 
 
Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 
 

(1) auf die das Aufenthaltsgesetz nach seinem § 1 Absatz 2, Nummern 2 und 3 keine Anwendung findet oder 
 

(2) die Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind. 
 

§ 8 Wählbarkeit 
 

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 6 sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen, die 
 

- am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
- mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 
 

(2) Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
 

§ 9 Wahltag und Wahlzeit 
 

(1) Die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates findet am Tag der Kommunalwahlen statt. 
 

(2) Die Wahlzeit dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
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§ 10 Wahlvorschläge 
 

(1) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter fordert nach Bekanntmachung des Wahltages zur Einreichung von Wahlvorschlägen durch 
öffentliche Bekanntmachung auf. 

 
Sie / Er soll in der Bekanntmachung darauf hinweisen, 
 

1. dass die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig, jedenfalls aber bis zum 48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr einzureichen 
sind, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können;  

 
2. in welche Stimmbezirke das Wahlgebiet eingeteilt ist; 
 
3. wo Vordrucke für die Wahlvorschläge zu erhalten sind; 
 
4. unter welchen Voraussetzungen Bewerberinnen und Bewerber wählbar sind. 
 

(2) Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten oder Bürgerinnen und Bürgern (Listenwahlvorschlag) oder einzelnen 
Wahlberechtigten sowie Bürgerinnen und Bürgern (Einzelbewerberinnen / Einzelbewerber) eingereicht werden. Jede Wahlvor-
schlagsberechtigte / jeder Wahlvorschlagsberechtigter kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
 

(3) Als Wahlbewerberin / Wahlbewerber kann jede / jeder Wahlberechtigte sowie jede Bürgerin / jeder Bürger der Stadt 
Gelsenkirchen benannt werden, sofern die Zustimmung schriftlich erteilt wird; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

 
(4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzelbewerber können Stellvertreterinnen / Stellvertreter benannt werden. 

 
(5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihenfolge der Stellvertretung in entsprechender Anwendung des § 45 Abs. 1 

KWahlG so, dass an die Stelle der verhinderten gewählten Bewerberinnen und Bewerber die für sie/ihn auf der Liste aufgestellten 
Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber treten, falls ein/e solche/r nicht benannt ist bzw. diese/r auch verhindert ist, die / der 
Listennächste. In Wahlvorschlägen von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern kann eine Stellvertretung benannt werden, 
welche die Bewerberin/den Bewerber im Falle seiner Wahl vertreten und im Falle ihres/seines Ausscheidens ersetzen kann. 
 

(6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe unterzeichnet sein und den 
Nachweis enthalten, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand besitzt und die Benennung und 
Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber in einer Versammlung nach demokratischen Grundsätzen erfolgt ist. 
 

(7) Der Wahlvorschlag ist in Block- oder Maschinenschrift in lateinischen Buchstaben abzufassen und muss Vor- und Familien-
namen, die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, den Geburtsort, den Beruf oder Stand, die Anschrift der Hauptwohnung und 
E-Mail-Adresse oder Postfach der Wahlbewerberin / des Wahlbewerbers enthalten. Gleiches gilt für die Stellvertreterin / den 
Stellvertreter. 
 

(8) Jeder Wahlvorschlag muss als “Listenwahlvorschlag" oder als “Einzelbewerberin / Einzelbewerber" gekennzeichnet und mit einer 
Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt ersatzweise der Name der ersten Bewerberin / des ersten 
Bewerbers an die Stelle der Wahlvorschlagsbezeichnung. 
 

(9) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet sein. 
 

(10) Der Wahlvorschlag muss von mindestens 20 Wahlberechtigten unterstützt sein. Die Unterstützung eines Wahlvorschlages durch 
die wahlberechtigte Wahlbewerberin bzw. den wahlberechtigten Wahlbewerber ist zulässig. Die Wahlberechtigten, die einen 
Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben. Die 
Angaben zum Vornamen, Familiennamen, Geburtsdatum, Geburtsort und zur Anschrift der Unterzeichnerin / des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung sind in Blockschrift von der Unterzeichnerin / von dem Unterzeichner persönlich auszufüllen. 
Jede Wahlberechtigte / jeder Wahlberechtigte darf mit ihrer / seiner Unterschrift nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Mehr-
fachunterstützungen für verschiedene Wahlvorschläge sind bei allen Wahlvorschlägen ungültig. 
 

(11) Für die Wahlvorschläge und die Unterstützungsunterschriften sind die Formblätter zu verwenden, die die Wahlleiterin / der 
Wahlleiter bereithält. 
 

(12) Wahlvorschläge können bis zum 48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr, bei der Wahlleiterin / bei dem Wahlleiter eingereicht werden. 
 

(13) Die Wahlleiterin / Der Wahlleiter prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlausschuss zur Entscheidung vor (§ 4). Mängel in 
den Wahlvorschlägen können bis zum Ablauf der Einreichungsfrist von der Wahlbewerberin / von dem Wahlbewerber bzw. der 
benannten Vertrauensperson beseitigt werden. 
 

(14) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 39. Tage vor der Wahl über die Zulassung der Wahlvorschläge. Für die 
Zurückweisung von Wahlvorschlägen gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes in der jeweils gültigen Fassung 
entsprechend. 
 

(15) Der Wahlleiter macht die für die Wahlbezirke zugelassenen Wahlvorschläge mit den in § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 
Nummer 2 Halbsatz 1 der Kommunalwahlordnung bezeichneten Angaben mit Ausnahme der Staatsangehörigkeit bekannt. Statt 
des Geburtsdatums ist jedoch jeweils nur das Geburtsjahr und statt der vollständigen Anschrift sind der Wohnort mit Postleitzahl 
und die E-Mail-Adresse oder das Postfach der Bewerberin des Bewerbers anzugeben. Weist eine Bewerberin ein Bewerber bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach den 
melderechtlichen Vorschriften eingetragen ist, ist anstelle von Wohnort und E-Mail-Adresse oder Postfach eine Erreichbar-
keitsanschrift zu verwenden, die sich ebenfalls aus der Angabe einer Gemeinde mit Postleitzahl und einer E-Mail-Adresse oder 
eines Postfachs zusammensetzt. 
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§ 11 Stimmzettel 
 

(1) Die Einzelbewerberinnen / Die Einzelbewerber werden mit Namen und Vornamen in den Stimmzettel aufgenommen. Sofern eine 
Stellvertreterin / ein Stellvertreter im Wahlvorschlag benannt und zugelassen worden ist, wird diese / dieser ebenfalls mit Namen 
und Vornamen in dem Stimmzettel aufgenommen. 

 
(2) Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeichnung des Wahlvorschlages sowie mit der Kurzbezeichnung aufgenommen. 

Zusätzlich werden Familienname und Vorname der ersten drei auf der Liste genannten Bewerberinnen und Bewerber aufgeführt. 
 

(3) Die Wahlvorschläge erscheinen in der Reihenfolge des Eingangs der Unterlagen, die für einen gültigen Wahlvorschlag erfor-
derlich sind, bei der Wahlleiterin / bei dem Wahlleiter auf dem Stimmzettel. 

 
§ 12 Wählerverzeichnis 
 

(1) Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis geführt. 
 

(2) In das Wählerverzeichnis werden alle Personen von Amts wegen eingetragen, bei denen am 35. Tag vor der Wahl feststeht, dass 
sie am Wahltag wahlberechtigt sind.  
Die Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbenachrichtigung bis zum 14. Tag vor der Wahl. 
 

(3) Für wahlberechtigte Personen nach § 6 Absatz 1 Buchstaben c) und d) gilt § 6 Abs. 3. 
 

(4) Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis mit Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift 
aufgeführt. Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender Nummer nach Straßen und Hausnummern alphabetisch angelegt. 
 

(5) Das Wählerverzeichnis wird vom 13. bis zum 09. Tag vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zeiten und Orte der Bereithaltung zur Einsichtnahme werden öffentlich bekannt gemacht. 

 
(6) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist bei der Stadtverwaltung 

Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister. Gegen die Entscheidung 
der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters kann binnen drei Tagen nach Zustellung Beschwerde eingelegt werden, über 
die die Aufsichtsbehörde entscheidet. 

 
§ 13 Durchführung der Wahl 
 

(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des Stimmbezirks eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

(2) Jede Wählerin / jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

(3) Auf Verlangen hat die Wählerin / der Wähler sich gegenüber dem Wahlvorstand über seine Person auszuweisen. 
 

(4) Bei der Briefwahl hat die Wählerin / der Wähler oder die Hilfsperson der Oberbürgermeisterin / dem Oberbürgermeister in einem 
verschlossenen Wahlbriefumschlag 
 
a) den Wahlschein, 

 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag den Stimmzettel 

 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Auf dem Wahlschein hat die Wählerin / der Wähler der Oberbürgermeisterin / dem Oberbürgermeister an Eides statt zu 
versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen der Wählerin / des Wählers gekenn-
zeichnet worden ist. 
 

§ 14 Stimmzählung 
 

(1) Nach Schließung des Wahllokals werden die Stimmzettel verschiedener Stimmbezirke zu einer zentralen Auszählung 
zusammengeführt. Die Stimmzettel, das jeweilige Wählerverzeichnis, die jeweilige Niederschrift und die eingenommenen 
Wahlscheine werden in einem oder wenn wegen der Anzahl nötig in mehreren Umschlägen zusammengeführt und versiegelt. 
Nach dem Ende der Wahlzeit ist ein für die Auszählung gebildeter Wahlvorstand abweichend von dem für die Wahlhandlung 
gebildeten Wahlvorstand für die Stimmzählung zuständig. 
 

(2) Bei der zentralen Auszählung wird zunächst anhand der Wählerverzeichnisse und der eingenommenen Wahlscheine die Anzahl 
der abgegebenen Stimmen festgestellt. Diese Zahl wird mit den in den Umschlägen befindlichen Stimmzetteln verglichen. 
Danach wird die Zahl der gültigen Stimmen und die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen ermittelt. 
 

(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für die Auszählung gebildete Wahlvorstand. 
 

(4) Für die Ungültigkeit von Stimmen gilt § 30 des Kommunalwahlgesetzes NRW in der jeweils gültigen Fassung. 
 

(5) Über die Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift zu fertigen. 
 

(6) Die Stimmenzählung erfolgt spätestens am zweiten Tag nach der Wahlhandlung bzw. der Tätigkeit des Briefwahlvorstandes 
durch den jeweiligen Auszählvorstand. Die gesammelten Stimmen bleiben bis zu diesem Zeitpunkt im Referat Rat und 
Verwaltung unter Verschluss. 
 

§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitzverteilung 
 

(1) Der Wahlausschuss stellt - nach vorangegangener Vorprüfung der Wahlniederschriften auf Vollständigkeit und Ordnungs-
mäßigkeit durch die Wahlleiterin / den Wahlleiter - unverzüglich nach der Auszählung das Wahlergebnis und die Sitzverteilung 
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nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung Sainte Laguë/Schepers fest. 
Er ist dabei an die Entscheidung der Wahlvorstände gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. Bei gleichen zu 
berücksichtigenden Zahlenbruchteilen bis zu vier Stellen nach dem Komma entscheidet das von der Wahlleiterin / dem Wahlleiter 
zu ziehende Los. 

 
(2) Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag mehr Sitze, als Bewerberinnen und Bewerber benannt sind, bleiben diese 

Sitze unbesetzt. Die satzungsgemäße Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Gelsenkirchen 
verringert sich hierdurch entsprechend. 
 

(3) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter gibt die Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber öffentlich bekannt, benachrichtigt 
sie durch Zustellung und fordert sie schriftlich auf, die Wahl binnen einer Woche anzunehmen. Für die Annahmeerklärung, den 
Mandatsverlust (einschließlich Verzicht) und die Ersatzbestimmung gelten die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes NRW in 
der jeweiligen gültigen Fassung entsprechend. 

 
§ 16 Wahlprüfung 
 
Für die Wahlprüfung gelten die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen gültigen Fassung entsprechend. 
 
§ 17 Fristen 
 
Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder verändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder 
der Termin auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen oder staatlichen Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ist ausgeschlossen. 
 
§ 18 Anzuwendende Vorschriften 
 
Für die Wahl zum Integrationsrat gelten unbeschadet dieser Wahlordnung die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 1 
und § 48 des Kommunalwahlgesetzes NRW entsprechend. 
 
§ 19 Amtssprache 
 
Die Amtssprache ist deutsch. 
 
§ 20 Inkrafttreten 
 
Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt am 31.12.2020 außer Kraft. 
 
Am 01.01.2021 tritt die vom Rat der Stadt Gelsenkirchen am 02.04.2020 beschlossene Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt 
Gelsenkirchen erneut in Kraft. 
 
Gelsenkirchen, 02. Juli 2020 

Dr. Schm i t t  
als stellv. Wahlleiter 

 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen 
 
Name, Vorname: Sakrak, Kemal 
zuletzt bekannte Anschrift: Gottfriedstr. 25, 45884 Gelsenkirchen 
Schreiben vom: 20.05.2020 
Aktenzeichen: 51.1.UV.52.1818 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 102, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 01. Juli 2020 

I. A. Busat ta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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25jähriges Dienstjubiläum: 
7. August 2020: Stefanie Jonassohn, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Olivia Pütz, Beschäftigte (Gelsenkirchener 
Kindertagesbetreuung), 
 
40jähriges Dienstjubiläum: 
1. August 2020: Rosemarie Brandes, Beschäftigte (Referat Kultur - Städt. Musikschule), Michael Glittenberg, Beamter (Referat Umwelt), Martin 
Kaczmarczyk, Beschäftigter (Referat Hochbau und Liegenschaften), Regina Löken, Beschäftigte (Referat Hochbau und Liegenschaften), Birgit 
Ogrzall, Beschäftigte (Referat Stadtplanung), Birgit Piasecki, Beschäftigte (Referat Personal und Organisation), Astrid Sakowski, Beschäftigte 
(Referat Soziales), Michael Schmöning, Beamter (Referat Umwelt), Anita Todzi, Beschäftigte (Referat Gesundheit), Susanne Tonk, 
Beschäftigte (Referat Bürgerservice), Thomas Willner, Beamter (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - Das Jobcenter),  
2. August 2020: Klaus-Dieter Meyer, Beamter (Referat Kultur), 
 
Ruhestand: 
1. Juni 2020: Marie-Luise Marquardt, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), 
1. August 2020: Jutta Alshut, Beamtin (Referat Hochbau und Liegenschaften), Gabriele Bürgel, Beschäftigte (Referat Bildung), Michael Graw, 
Beamter (Seniorenhäuser), Dirk Kemmler, Beamter (Referat Stadtkämmerei und Finanzen), Regina Nistal, Beschäftigte (Referat Bildung), 
Marion Pichler, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Ulrich Schwarz, Beamter (GELSENDIENSTE), Gudrun Schwieters, 
Beschäftigte (Referat Feuerwehr) 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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